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Sie sind ein ausländisches Unternehmen, das in Deutschland investieren möchte?
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Wählen Sie einen Zielmarkt aus
	Karte öffnen







Kontinente
	Afrika
	Amerika
	Asien
	Australien
	Europa
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Wählen Sie eine Branche aus
	Übersicht Branchen
	Branchenchecks
	Branche kompakt







	

Agrar und Nahrungsmittel






Agrar und Nahrungsmittel





	Agrarwirtschaft
	Nahrungsmittelindustrie
	Übersicht "Agrar- und Nahrungsmittelindustrie"
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Bau und Bergbau





	Bau
	Bergbau
	Übersicht "Bau und Bergbau"









	

Chemie und neue Materialien
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	Chemikalien
	Neue Materialien
	Übersicht "Chemie und neue Materialien"
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	Energie
	Umwelttechnik
	Übersicht "Energie und Umwelt"









	

Maschinenbau und Metallindustrie






Maschinenbau und Metallindustrie





	Maschinen- und Anlagenbau
	Metallindustrie
	Übersicht "Maschinenbau und Metallindustrie"
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	Automobil
	Luft-, Schiffs-, und Schienenverkehr
	Transport und Logistik
	Übersicht "Mobilität"
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	Arzneimittel
	Digitale Gesundheitswirtschaft
	Medizinische Biotechnologie
	Medizintechnik
	Übersicht "Gesundheitswirtschaft"
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	Elektronik und Elektrotechnik
	IKT & Software
	Digitalisierung
	Übersicht "Digitalwirtschaft"
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Dienstleistungen und Konsumgüter





	Dienstleistungen
	Konsumgüter
	Übersicht "Dienstleistungen und Konsumgüter"
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Die weltweit wichtigsten Themen für deutsche Unternehmen
	Alle Themen-Specials







	Wiederaufbau Wirtschaft Ukraine
	Dekarbonisierung der Wirtschaft
	Diversifizierung der Außenwirtschaft
	Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
	Globale Konnektivität
	Beyond Brexit
	Global Gateway
	Start-Ups
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Unser Service







Erfahren Sie, wie wir Ihnen helfen, neue Märkte zu erschließen.
	Übersicht







	Unser Onlineangebot
	Broschüren
	Expertensuche
	My GTAI
	Newsletter
	Events und Webinare
	Podcast WELTMARKT
	Unsere Partner
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Durchsuchen Sie unser Angebot mit der Expertensuche
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Vertriebsrecht in Indien









Recht kompakt | Indien | Vertriebsrecht



Vertriebsrecht in Indien




Im Bereich des Vertriebsrechts spielt die Vertragsgestaltung im Einzelfall eine große Rolle. Eine rudimentäre Regelung zum Handelsvertreter enthält der Indian Contract Act, 1872. 
 

14.04.2022 
 Von Julia Merle,
Robert Herzner,
Frauke Schmitz-Bauerdick

 

Inhalt dieser Seite	Handelsvertreter
	Vertragshändler




Dieser Inhalt gehört zu
	
Ausländisches Wirtschaftsrecht 




Handelsvertreter
Rechtsgrundlage des indischen Handelsvertreterrechts sind die Artikel 182 bis 238 (Kapitel 10 zur Agency) des Indian Contract Act, 1872. Nach Art. 182 des Gesetzes wird unter einem Handelsvertreter (agent) eine Person verstanden, die für eine andere, den Prinzipal, eine Handlung vornimmt oder diesen in Verhandlungen mit Dritten repräsentiert. 
Die Einzelheiten der Vertragsgestaltung unterliegen der Parteivereinbarung. Parteien sind in der Wahl des auf den Vertrag anwendbaren Rechts frei. Der Handelsvertretervertrag kann mit angemessener Frist jederzeit gekündigt werden. Ein Abfindungsanspruch vergleichbar mit § 89b HGB existiert im indischen Recht nicht. Der Handelsvertreter kann für den ausländischen Prinzipal an öffentlichen Ausschreibungen teilnehmen, wenn er beim "Directorate General of Supplies and Disposals" registriert ist.
Vertragshändler
Für den Vertragshändler (distributor) bestehen keine gesonderten gesetzlichen Regelungen. Vertragshändler sind eigenständige Kaufleute beziehungsweise Vertriebsunternehmen, die Waren des Prinzipals im eigenen Namen und auf eigene Rechnung kaufen und verkaufen. Vertragshändlerverträge können weitestgehend frei gestaltet werden. Da spezielle gesetzliche Regelungen nicht vorliegen, ist allerdings darauf zu achten, zumindest die wesentlichen Punkte vertraglich festzulegen.
Der Vertragshändler hat bei Beendigung der Vertragsbeziehung keine gesetzlichen Abfindungsansprüche. Auch bestehen keine besonderen Kündigungsfristen. Allerdings sollte aus Billigkeitserwägungen und damit zur Abwendung möglicher Schadensersatzansprüche regelmäßig eine angemessene Kündigungsfrist eingeräumt werden.


Dieser Inhalt gehört zu 



Ausländisches Wirtschaftsrecht 
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	Vertriebsrecht, übergreifend
	Handelsvertreterrecht
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Julia Merle


Rechtsexpertin


 +49 228 24 993 432
 

 Ihre Frage an uns
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Indien




Unsere Informationen zu Indien







Verwandte Inhalte




Dies könnte Sie auch interessieren: 

 USA -
Recht kompakt USA
 USA -
USA: Vertriebsrecht
 Tansania -
Recht kompakt Tansania
 Tansania -
Tansania: Vertriebsrecht
 Singapur -
Singapur: Vertriebsrecht
 

 Weitere verwandte Inhalte anzeigen
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Julia Merle


Rechtsexpertin


 +49 228 24 993 432
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Zur Sammelmappe hinzufügen







My GTAI Login 
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Anmeldung

Bitte melden Sie sich auf dieser Seite mit Ihren Zugangsdaten an. Sollten Sie noch kein Benutzerkonto haben, so gelangen Sie über den Button "Neuen Account erstellen" zur kostenlosen Registrierung.
 





E-Mail 


Passwort vergessen? 







Passwort














Neuen Account erstellen
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